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Text 

Anbau von Pflanzen der Gattung Cannabis zwecks Gewinnung von Suchtgift für die Herstellung 
von Arzneimitteln 

§ 10a. (1) Die gemäß § 6a des Suchtmittelgesetzes zum Anbau von Cannabispflanzen zwecks 
Gewinnung von Suchtgift für die Herstellung von Arzneimitteln sowie damit verbundene 
wissenschaftliche Zwecke berechtigte Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH hat die mit dem Anbau der Cannabispflanzen im Zusammenhang stehenden Vorgänge durch 
Führung von Vormerkungen zu dokumentieren. Die Vormerkungen haben zu umfassen 

 1. den Bestand an Cannabispflanzen zu Beginn jedes Vegetationszyklus, geordnet nach Sorten, 

 2. jeden Bezug von Cannabissamen oder -pflanzen im Inland, geordnet nach Sorten, samt Datum 
sowie Bezugsquelle, 

 3. Ort und Zeit des Anbaus von Cannabispflanzen, geordnet nach Sorten und Mengen; als Anbau 
gilt jede Art der An- und Aufzucht, der Vermehrung sowie der Inkulturhaltung; 

 4. die Lage und Größe der Kulturflächen, auf denen der Anbau der Cannabispflanzen erfolgt, 
geordnet nach Cannabissorten, 

 5. die Lage und Größe der Fläche, auf der die Lagerung der Cannabispflanzen oder des daraus 
gewonnen Cannabis erfolgt, 

 6. jede Abgabe von Cannabispflanzen oder von aus den Cannabispflanzen gewonnenem Cannabis, 
geordnet nach Sorten, sowie das Datum der Abgabe, die abgegebene Menge und den Abnehmer, 
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 7. die im Zuge des Anbaus im jeweiligen Vegetationszyklus oder nach dem Ernten und der 
Trocknung entsorgte Menge an Ernteresten, letalen Pflanzen, Rückschnittsverlusten sowie an 
Cannabis, 

 8. den Bestand an Cannabispflanzen am Ende jedes Vegetationszyklus, geordnet nach Sorten, 

 9. die Menge des je Sorte aus den Cannabispflanzen im jeweiligen Vegetationszyklus gewonnenen 
Cannabis. 

(2) Im Falle, dass die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH für 
den Anbau von Pflanzen der Gattung Cannabis zwecks Gewinnung von Suchtgift für die Herstellung von 
Arzneimitteln oder damit verbundene wissenschaftliche Zwecke eine Tochtergesellschaft gegründet hat 
(§ 6a Abs. 1 des Suchtmittelgesetzes), obliegt dieser die Dokumentation gemäß Abs. 1. 

(3) § 8 Abs. 6 erster und dritter Satz ist anzuwenden. Den mit der Überwachung betrauten 
Amtsorganen ist der Zugang zu den Anbauflächen, Betriebsstätten und Lagerstätten zu ermöglichen. 

(4) Der Vorrat an Cannabispflanzen und Cannabis darf in der Regel die für die Erzeugung von 
Suchtgift im folgenden Halbjahr erforderliche Menge nicht übersteigen. 
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